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Vorwort 

Diese Arbeit wurde im wesentlichen zu Beginn des Jahres 1994 abge-
schlossen. Sie lag im Sommersemester desselben Jahres der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität zu Köln als Dissertation vor. Ich habe 
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Mit Freude und in Dankbarkeit darf ich mich an dieser Stelle an alle 
(d.h. auch an die nachfolgend nicht ausdrücklich Genannten) wenden, die 
den Entstehungsprozeß der Schrift sei es durchgängig sei es auf einer 
bestimmten Etappe wohlwollend begleitet haben. 

Mein sehr herzlicher Dank gilt zunächst meinem Doktorvater, Herrn Prof. 
Dr. Hartmut Schiedermair, einmal für die wissenschaftliche Freiheit, die er 
mir bei Auswahl und Bearbeitung des Untersuchungsgegenstandes gewährt 
hat, zum anderen für die zügige Erstellung seines eingehenden Erstgutach-
tens. Für die nicht minder rasche Anfertigung seines ermutigenden Zweit-
gutachtens habe ich Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Böckstiegel zu danken. 

Ganz besonderen Dank schulde ich meinem verehrten Völkerrechtslehrer, 
Herrn Prof. Dr. Luigi Condorelli. Nicht nur hat er mich mit seinen Vorle-
sungen im akademischen Jahr 1987/88 in Genf für das Völkerrecht begei-
stert, er hat mich vielmehr fortan räumlicher und sprachlicher Distanz zum 
Trotz in einer Weise unterstützt, wie sie ein Schüler nur als großes Glück 
empfinden kann. Inhaltliche Spuren dieser langjährigen Förderung finden 
sich in den zurechnungsdogmatischen Passagen der Arbeit. 

Wertvolle Anregungen habe ich daneben von Herrn Christopher Green-
wood, M. A., LIB. (Magdalene College, Cambridge) erhalten. Durch seine 
fesselnden Vorlesungen und darüber hinaus durch geduldig geführte Dis-
kussionen im direkten vis-a-vis hat er mir insbesondere das tiefere Eindrin-
gen in das Konfliktsvölkerrecht sehr erleichtert. 

Um die "Schlußredaktion" hat sich mein Freund Jochen Herbst mit ebenso 
großem Engagement wie völkerrechtlichem Sachverstand verdient gemacht. 

Zu Dank verpflichtet bin ich schließlich der Studienstiftung des deutschen 
Volkes für das von ihr gewährte Promotionsstipendium, dem Deutschen 
Akademischen Austauschdienst in Verbindung mit dem Kurt Hahn Trust 
der Universität Cambridge für die Verleihung eines Kurt-Hahn-Gedächtnis-
Stipendiums sowie - für die Unterstützung des Druckes dieser Arbeit - der 
Kölner Rechtswissenschaftlichen Fakultät und dem Auswärtigen Amt. 
Köln, im September 1994 Claus Kreß 
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Einleitung 

In seinem Aufsatz "International Law and the Activities of Armed 
Bands"' hat Brownlie im Jahre 1958 erstmals nach Inkrafttreten der SVN 
den Versuch unternommen, die staatliche Verwicklung in Gewaltakte Priva-
ter2 einer systematischen Behandlung zuzuführen. Dabei erschien Brownlie 
die tatsächliche Brisanz dieses Themas angesichts der Staatenpraxis seit 
dem Ende des zweiten Weltkrieges offenkundig. Von diesem Befund ist bis 
in die Gegenwart ohne Abstrich auszugehen3 und wenig spricht für die 
Annahme, die Problematik werde ihre praktische Relevanz in naher 
Zukunft verlieren4. Hinsichtlich der völkerrechtlichen Behandlung des 
Themas liegt das besondere Verdienst Brownlies darin, der nachfolgenden 
Debatte durch eine im wesentlichen nach dem Grad der staatlichen Ver-
wicklung, daneben nach dem Territorialbezug abstufende Fallgruppeneintei-
lung festere Konturen verliehen zu haben5. Brownlies Einteilung bildet 
auch die Grundlage der vorliegenden Untersuchung, indes wird hier eine 
Differenzierung nach sieben6 Konstellationen vorgenommen: 

1 ICLQ 7 (1958), S. 712ff. 
2 Unter dem Arbeitsbegriff "Private" werden in dieser Untersuchung alle Perso-

nen zusammengefaßt, die nicht dem Begriff des de iure-Organs (eines Staates oder 
eines befriedeten de facto-Regimes) unterfallen; eine die Kategorie des de facto-Or-
gans einschließende Bestimmung des Völkerrechtsbegriffs des Privaten liefert Epi-
ney, Vr Verantwortlichkeit von Staaten für rw Verhalten im Zshg mit Aktionen Pri-
vater, S. 106. 

3 Wenigstens in diesem Punkt herrscht in der Völkerrechtslehre über die Jahrzehn-
te hinweg Einmütigkeit. Vgl. die entsprechenden Einschätzungen von Higgins, BYIL 
37 (1961), S. 288f.; Stone, AJIL 71 (1977), S. 235; Zanardi, FS Ago III, S. 153. 

4 Im schlimmsten Fall gewönne das Thema unter dem Zeichen des "internatio-
nalen Atomterrorismus" zusätzlich an Brisanz; s. hierzu nur den Kurzbericht im 
Spiegel 4411993, S. 25. 

5 Vgl. zu dieser Einteilung Brownlies ICLQ 7 (1958), S. 712f. Auf Brownlies 
Beitrag wird in der Völkerrechtsliteratur häufig als Orientierungspunkt verwiesen; 
vgl. etwa YILC 1975 II, S. 79 (Fn. 156); Lillich/Paxman, AmULR 26 (1977), 
S. 253 (Fn. 130); eine etwas weniger differenzierende Einteilung nimmt Erickson, 
State-Sponsored International Terrorism, S. 103, vor; dementsprechend Arend/Beck, 
International Law and the Use of Force, S. 142. 

6 Brownlie, ICLQ 7 ( 1958), S. 712 f. unterscheidet zwischen sechs Konstellatio-
nen. Auf die Behandlung der dort unter 2. aufgeführten Variante als eines gesonder-
ten Falltyps wird hier verzichtet (vgl. hierzu die Bemerkung unten unter 
D.II.2.c)bb)(l) in Fn. 1435). Dafür soll im nachfolgenden Text zwischen "Entsen-
de-" und "Entsendeförderungskonstellation" (bei Brownlie wohl beide dem Falltyp 
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(1) Ein Staat entsendet Private von seinem Territorium aus auf das Territo-
rium eines anderen Staates, wo die entsandten Kräfte bestimmungsge-
mäß Gewaltakte ausführen (im folgenden kurz: Entsendekonstellation). 

(2) Ein Staat fördert die von seinem Territorium ausgehende Entsendung 
von Privaten auf das Territorium eines anderen Staates, wo die Privaten 
Gewaltakte ausführen. Die Förderung kann sich etwa in Gestalt von 
Finanz-, Ausrüstungs-, Organisations- oder Ausbildungshilfe vollziehen 
(im folgenden kurz: Entsendeförderungskonstellation). 

(3) Ein Staat duldet, daß Private von seinem Territorium aus gegen das 
Territorium eines anderen Staates gerichtete Gewaltakte vornehmen, 
wobei er über die Mittel verfügt, die Gewaltanwendung zu verhindern. 
Die Gewaltanwendung erfolgt dabei entweder durch direkte Beschie-
ßung über die Grenzen hinweg, oder indem die Privaten zum Zwecke 
der Gewaltanwendung auf das Territorium des Zielstaates übertreten 
(im folgenden kurz : Duldungskonstellation). 

(4) Sorgfaltswidrigerweise versäumt es ein Basenstaat, Gewaltakte der 
unter (3) beschriebenen Art zu verhindem (im folgenden kurz: Sorg-
falts widrigkeitskonstellation). 

(5) Mangels geeigneter Mittel erweist sich ein Basenstaat als unfähig, 
Gewaltakte der unter (3) beschriebenen Art zu verhindem (im folgen-
den kurz: Unfähigkeitskonstellation). 

(6) Auf die Bestimmung eines Staates hin und gemäß derselben wenden 
auf dem Territorium eines anderen Staates befindliche Private ebendort 
Gewalt an (im folgenden kurz: Anstiftungskonstellation). 

(7) Private wenden aus eigener Initiative auf dem Territorium eines Staates 
gegen denselben Gewalt an. In der Folgezeit wird den Privaten von 
seiten eines anderen Staates Unterstützung zuteil. Die Unterstützung 
mag die Gestalt von finanziellen Zuwendungen und/oder Lieferungen 
von Waffen/ Ausrüstung annehmen. Hinzukommen mag Ausbildungs-
hilfe und/oder die Versorgung mit Informationen über die Truppenlo-
zierung bzw. -bewegungen im Zieltaat. Dabei bleibt die Steuerung der 
Gewaltakte den Privaten vorbehalten (im folgenden kurz: Unterstüt-
zungskonstellation). 

Den skizzierten Grundkonstellationen ist gemein, daß die Gewaltanwen-
dung gegen das Territorium eines Staates gerichtet ist. Die praktisch eben-
falls bedeutsamen Fallkonstellationen der staatlichen Verwicklung in gegen 
fremde Staatsangehörige außerhalb deren heimatstaatliehen Territoriums 

sub 1. zuzuordnen) unterschieden und Brownlies Liste um eine "Anstiftungskon-
stellation" ergänzt werden. 
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gerichtete Gewaltakte Privater sind nicht unmittelbar Gegenstand dieser 
Arbeit7 . 

Das Verdienst Brownlies geht allerdings nicht so weit, die Problematik 
der staatlichen Verwicklung in Gewaltakte Privater unter den Gesichtspunk-
ten von Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht der SVN einer abschlie-
ßenden rechtlichen Klärung zugeführt zu haben8 . Zunächst gewinnt man bei 
der Lektüre des Aufsatzes den Eindruck, Brownlie wolle angesichts einer 
als unsicher eingeschätzten Rechtslage eindeutige Festlegungen vermeiden. 
Darüber hinaus bleiben die Ausführungen im Hinblick auf die hier interes-
sierenden Rechtsfragen insofern fragmentarisch, als sie nur einige der rele-
vanten Fallkonstellationen in Bezug nehmen9 . Inzwischen liegen zahlreiche 
weitere Beiträge der Völkerrechtslehre vor, die - zumeist einzelne - unse-
rer Fallkonstellationen einer rechtlichen Würdigung unterziehen 10 und in 

7 Zu diesen Konstellationen s. etwa die Monographien Franzkes (Schutzaktio-
nen), Ronzittis (Rescuing Nationals Abroad) und Aders (Rettungsaktionen); sowie 
die kürzeren Beiträge Franzkes, ÖZÖR 16 (1966), S. 128ff., Beyerlins, ZaöRV 37 
(1977), S. 213 ff., und Bowetts, Cassese (Hg.), Use of Force, S. 39 ff. 

8 Brownlie widmet der rechtlichen Erörterung dieser Gesichtspunkte nur einen 
geringen Teil seines Aufsatzes (S. 731 - 733). 

9 Die Unterstützungskonstellation wird überhaupt nicht behandelt, Duldungs-
und Unfähigkeitskonstellation allenfalls andeutungsweise. Nur wenig mehr Auf-
schluß bringen die Ausführungen desselben Autors in seinem 1963 veröffentlichten 
Buch "International Law and the Use of Force by States". Vgl. zu Brownlies Posi-
tion im einzelnen unten in den Fn. 595, 609 und 675. 

10 Zur detaillierten Darstellung des Meinungsstandes in der Völkerrechtslehre 
vgl. unten unter C. An dieser Stelle seien dagegen einige Beiträge genannt, die die 
Problematik der staatlichen Verwicklung in Gewaltakte Privater mit einer von die-
ser Untersuchung abweichenden Akzentuierung behandeln: Garefa-Mora beschäftigt 
sich in seinem 1962 publizierten Buch "International Responsibility for Hostile Acts 
of Private Persons against Foreign States" zuvorderst mit Haftungsfragen. Die eher 
kursorischen Bemerkungen zum Selbstverteidigungsrecht (S. 115 ff.) stehen merk-
würdig unverbunden neben den Thesen zur Bestimmung des Haftungsmaßstabes. 
Nicht erstere Bemerkungen, sondern letztere Thesen Garda-Moras haben in der 
nachfolgenden völkerrechtlichen Debatte zum Selbstverteidigungsrecht Wirkung ge-
zeitigt und zwar- wie unter D. II.l.c)bb)(l), dort insbes. in Fn. 1038, zu zeigen 
sein wird - der Intention des Autors zuwider. Ausschließlich empirisch ausgerichtet 
ist der Aufsatz "Private Armed Groupes and World Order" von S. G. Kahn (NYIL 
1 (1970), S. 32 ff.) . Der Autor beschreibt hierin die Behandlung der Gewaltanwen-
dung durch Private durch bestimmte Gremien der VN. Vornehmlich empirisch aus-
gerichtet ist der umfangreichste Beitrag, der bis dato zum Untersuchungsgegenstand 
erschienen ist. Wenn Thomas/Thomas/Salas in ihrer Studie "The International Law 
of Indirect Aggression and Subversion" aus dem Jahre 1966 im Gegensatz zu S. G. 
Kahn auch in rechtlicher Hinsicht Stellung beziehen, so geschieht dies doch im we-
sentlichen gestützt auf ihre Auswertung der Staatenpraxis nach 1945. Die textuelle 
Interpretation der einschlägigen Bestimmungen der SVN tritt dagegen ganz zurück. 
Schließlich ist auf den Aufsatz "Private Armies in a Global War System: Prologue 
to Decision" (VaJint'lL 14 (1973), S. 1 ff.) hinzuweisen, den Reisman mit rechts-
politischer Zielsetzung verfaßt hat. 


